
 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 172/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 21.11.2008
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 20.11.2008 im Verwaltungshaushalt auf 26.226,72 € sowie im Vermögenshaushalt 
auf 3.171,93 €.              
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausgaben bzw. 
Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen sowie die Deckungsreserve.             
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die 
Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 26.226,72 € sowie im 
Vermögenshaushalt mit 3.171,93 € zu genehmigen.        
 
 
 
___________________ 
Siemonsen 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 20.11.2008)      
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 179/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Innerer Service Datum: 23.09.2008
Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Betr.: Stellungnahme zum Prüfungsbericht des Gemeindeprüfungsamtes des 
Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2004 - 2006 
 
Sachverhalt: 
Die überörtliche Prüfung des Amtes Moorrege, des Schulverbandes Schulzentrum Moorrege 
und der amtsangehörigen Gemeinden durch das Gemeindeprüfungsamt (GPA) des Kreises 
Pinneberg wurde für die Haushaltsjahre 2004 – 2006 in der Zeit vom 22. 10. bis 26. 11. 2007 
durchgeführt. Das Prüfteam bestand aus 4 Personen. Die Schlussbesprechung, an der alle 
Bürgermeister und die Vertreter der Amtsverwaltung teilgenommen haben, fand am 15. 4. 
2008 im Amtshaus statt. 
 
Vom GPA wurden 2 schriftliche Prüfungsberichte vorgelegt: 
 

• Bericht für den Schulverband Schulzentrum Moorrege mit Datum vom 21. 4. 2008 
• Bericht für das Amt Moorrege und die amtsangehörigen Gemeinden mit Datum vom 

30. 6. 2008  
 
Die von den Beschlussgremien ratifizierte Stellungnahme der Verwaltung muss dem GPA bis 
zum 3. 1. 2009 vorliegen. Die durch Prüfungsbemerkungen betroffenen Fachteams haben 
Teilstellungnahmen erarbeitet. Diese wurden vom LVB Jürgen Manske zu Stellungnahmen 
für die Gremien des Schulverbandes, des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden 
zusammengefasst. Der Verbandsvorsteher, der Amtsvorsteher und die Bürgermeister haben 
im Vorwege je eine Ausfertigung des Prüfungsberichtes, der auf den Schulverband, das Amt 
und die Gemeinden entfällt, erhalten. 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
siehe Anlage 
 



 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
- 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Von dem Ergebnis der überörtlichen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des 
Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2004 – 2006 wird Kenntnis genommen.  
 
Dem Inhalt der vom Amt Moorrege erarbeiteten Stellungnahme zum Prüfungsergebnis 
wird zugestimmt. 
alternativ: Dem Inhalt der vom Amt Moorrege erarbeiteten Stellungnahme zum 
Prüfungsergebnis wird mit folgenden Änderungen/Ergänzungen zugestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                     _____ 
Nein:                 _____ 
Enthaltungen:  _____ 
 
 
 
 
 
 







































 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 207/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 20.11.2008
Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau-, Umwelt und 
Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist 

01.12.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Verlagerung der Abwasserbeseitigungspflicht 
 
Sachverhalt: 
Der Abwasser-Zweckverband Pinneberg hat durch entsprechende Änderung der 
Verbandssatzung die Möglichkeit geschaffen, dass Verbandsmitglieder die Aufgabe der 
Abwasserbeseitigungspflicht nach § 31 LWG auf den AZV übertragen können. 
Die Gemeinden können sich als gesetzlich bestimmte Aufgabenträger  von der Erfüllung der 
Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ durch Übertragung an den AZV entlasten. 
Der AZV hat im Rahmen der frühzeitigen Information der gemeindlichen Gremien  
angeboten, die kompletten Aufgaben der Unterhaltung, Wartung, Beseitigung von Störungen 
einschließlich Sanierung des Kanalnetzes zu übernehmen.  
Unter Berücksichtigung des altersgemäßen Zustandes der gemeindlichen Abwasseranlagen, 
des sich daraus ergebenden Sanierungsbedarfs sowie der künftigen Anforderungen aus der 
Selbstüberwachungsverordnung (SüVO) hat die Gemeinde Heist das grundsätzliche Interesse 
bekundet, das für die Abwasserentsorgung vorhandene fachliche Wissen und Potenzial des 
AZV zu nutzen. 
Um zu ermitteln, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Übertragung der 
Abwasserbeseitigung an den AZV erfolgt, war zunächst die Erstellung einer Eröffnungsbilanz 
erforderlich. 
Die Eröffnungsbilanz umfasst im Wesentlichen die Darstellung, welches Anlage- und 
Kapitalvermögen vorhanden ist und wie dieses finanziert ist.  
Durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner wurden nach 
vorgegebenem Leistungsumfang in aufwendiger Aktenrecherche u. a. die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten sowie geleistete Zuschüsse und Beiträge für die gemeindlichen 
Abwasseranlagen ermittelt. Dieser Aufwand wäre ohnehin entstanden, da im Zuge der 
doppischen Haushaltsführung diese Grundlagenermittlung erforderlich wird.  
 
Entsprechend der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 1.1.08 ergibt sich für die 
Schmutzwasserkanalisation auf der Aktivseite unter Berücksichtigung der Abschreibungen 
ein vorhandenes Anlagevermögen im Wert von 1.896.767,36 €. Zudem ist die 



Verbandsumlage in Höhe von 5.344,48 € berücksichtigt. Als Umlaufvermögen ist die 
angesammelte Abschreibungsrücklage mit 426.656,26 € aufgeführt. Die Gesamtsumme der 
Aktivposten (Vermögen) beläuft sich somit auf 2.328.768,10 €. 
Die Passiva stellen dar, wie das vorhandene Vermögen finanziert wurde.  
Als Sonderposten sind ausgewiesen die Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 614.763,05 € 
sowie die Werte der unentgeltlich übernommenen Anlagen (Kiefernweg, Tannenstraße und 
Im Dorfe) in Höhe von 86.220,75 €. Das Eigenkapital ermittelt sich aus öffentlichen 
Zuschüssen in Höhe von 1.049,580,61 €, kalkulatorischen Einnahmen zur Substanzerhaltung 
in Höhe von 27.977,06 € sowie der verbleibenden allgemeinen Rücklage in Höhe von 
550.226,62 €. Diese allgemeine Rücklage stellt das von der Gemeinde aus allgemeinen 
Steuermitteln für die Schmutzwasserbeseitigung eingesetzte Kapital dar. Als wesentlicher 
Bestandteil dieser allgemeinen Rücklage ist die im Umlaufvermögen angesammelte 
Abschreibungsrücklage zu betrachten.  
Seitens des AZV ist beabsichtigt, bei Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht die 
allgemeine Rücklage in einer Summe (550.226,62 €) an die Gemeinde auszukehren, da der 
AZV diesen Betrag finanzieren und die Aufwendungen in der Gebührenkalkulation 
entsprechend berücksichtigen muss. 
 
Im Rahmen der Vorgespräche hat sich ergeben, dass der AZV beabsichtigt, ein 
Kommunalunternehmen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts zu gründen, 
das sämtliche Aufgaben aus der übertragenen Abwasserbeseitigung übernimmt.  
Neben der Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes wird auch die Gebührenerhebung und 
-kalkulation in den Händen des AZV liegen. Eine weitere Gebührenerhebung durch die 
Gemeinde bzw. Amtsverwaltung Moorrege würde sich voraussichtlich nur vorübergehend 
ergeben, da der AZV auch hier die  eigene Verantwortung anstrebt.  
Eine reine Dienstleistung für Unterhaltungs- und Sanierungsaufgaben ist nicht beabsichtigt 
und aus wettbewerbsrechtlichen Gründen problematisch. 
 
Bei Übertragung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation würde sich das Anlagevermögen 
um den Wert des Regenwassernetzes (698.362,69 €) erhöhen, so dass sich eine allgemeine 
Rücklage von 1.248.589,31 € ergibt. Da der Betrieb der Regenwasserkanalisation momentan 
nicht über eine Niederschlagswassergebühr gedeckt wird, wären die dem 
Kommunalunternehmen für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen komplett aus 
gemeindlichen Steuermitteln zu erstatten. Die zeitnahe Einführung einer 
Niederschlagswassergebühr und weitere Belastung der Bürger wäre insofern geboten. Die 
Kostenanteile für die gemeindliche Straßenentwässerung verbleiben auch zukünftig als 
Aufwand bei der Gemeinde.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die vorhandene fachliche Kompetenz des AZV bzw. des zu gründenden 
Kommunalunternehmens auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung ist vorhanden.  
Zudem kann die Gemeinde die Verantwortung abgeben und ist von dieser Aufgabe entlastet. 
Verwaltungspersonal wird nur sehr bedingt freigesetzt, weil die Aufgabe für 6 andere 
Gemeinden weiterhin erledigt werden muss.  
Eine neutrale aufgabenbezogene Wahrnehmung der Abwasserbeseitigung durch den AZV ist 
gewährleistet. Die Abwasserreinigung und die Betreuung der örtlichen Abwassernetze liegen 
in einer Hand. 
Als weiterer positiver Aspekt ist die finanzielle Auskehrung der allgemeinen Rücklage zu 
betrachten, die eine einmalige deutliche Verbesserung des gemeindlichen Haushalts bedeutet. 
Andererseits ist das der Abwasserbeseitigung zu entziehende Kapital fremd zu finanzieren, so 
dass die entsprechende Belastung in die Gebührenkalkulation einfließt.  



 
Durch die Übertragung der Abwasserbeseitigung an den AZV gibt die Gemeinde das 
Abwassernetz ihrer Bürger/Gebührenzahler mit allen Rechten und Pflichten ab. Mit der 
Übertragung der Abwasserbeseitigung wird die Stellung des AZV weiter gestärkt. 
Insbesondere die Mitsprache der Gemeinde als Vertreter der Gebührenzahler bei dem Umfang 
der Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie der Gebührenkalkulation wird begrenzt 
sein. In dem Kommunalunternehmen wird das Mitspracherecht formell voraussichtlich 
lediglich über einen gemeindlichen Vertreter gewährleistet sein. Grundsätzlich ist 
anzunehmen, dass die Gemeinde bei allen wesentlichen Entscheidungen beteiligt wird, aber 
das Mitspracherecht nur bedingt vorhanden ist. 
 
Die Übertragung der Abwasserbeseitigung hat außerdem zur Folge, dass insbesondere bei der 
Amtsverwaltung über kurz oder lang Aufgaben wegfallen werden. D.h. neben der technischen 
Abwicklung der Abwasserbeseitigung, wird insbesondere im Bereich von 
Gebührenveranlagung, Kalkulation, Buchhaltung und Zahlungsverkehr eine Reduzierung zu 
erwarten sein. Die in den Abwassergebühren enthaltene Verwaltungskostenumlage für 
Personal- und Sachaufwand (2008 = 21.700 € für Heist) wird nach Übertragung zukünftig 
beim Amt nicht mehr zur Kostendeckung zur Verfügung stehen. Die Folge wäre eine anteilige 
Personalreduzierung, die aufgrund der breit verteilten Zeitanteile schwierig zu ermitteln ist 
oder eine entsprechende Erhöhung der Amtsumlage zur Deckung der Mindererträge. Im 
Gegenzug wird das Kommunalunternehmen seinen eigenen ermittelten Personal- und 
Sachkostenaufwand in die Kalkulation der Gebühren einbringen.  
Sollten alle Gemeinden eine vollständige Verlagerung der Abwasserbeseitigung in Erwägung 
ziehen, so beläuft sich die im Amtshaushalt fehlende Verwaltungskostenumlage auf rd. 
140.000 € (~ 1 %-Punkt Steigerung der Amtsumlage). 
 
Sofern die Aufgabe bei den Gemeinden bzw. dem Amt als Träger der Verwaltungstätigkeit 
für die amtsangehörigen Gemeinden verbleibt, wird der aus der Selbstüberwachungs-
verordnung (SüVO) sich ergebende zukünftige Mehraufwand über die Gebühren zu decken 
sein. Die Inanspruchnahme externer Ingenieurbüros, die bereits mit dem Abwassernetz 
vertraut sind, und der Einsatz von zusätzlichem technischem Personal werden erforderlich. 
Eine Belastung der Amtsumlage entfällt, da der Aufwand über den Gebührenhaushalt 
finanziert wird. 
 
Bei Verlagerung der Abwasserbeseitigung werden sich auch für den Bürger in der Praxis 
einige Änderungen ergeben. Ansprechpartner wird nicht mehr die Gemeinde/ der örtliche 
Bauhof bzw. das Amt sein. Anträge zur Grundstücksentwässerung beim Bauantragsverfahren 
sind zukünftig separat beim Kommunalunternehmen zu genehmigen. 
 
Bei Verlagerung der Abwasserbeseitigungspflicht sind die Gebührenbescheide selbst bei 
Gebührenberechnung über das Amt zukünftig unter dem eigenen Kopfbogen des 
Kommunalunternehmens zu erteilen. Eine separate Bescheiderteilung für den 
Abrechnungszeitraum sowie die neue Vorauszahlungsperiode ist aus rechtlichen Gründen 
erforderlich.  Bei Abwicklung über das Kommunalunternehmen schließt sich eine 
umfangreiche Datenübernahme an. 
 
Das Zahlenwerk der vorläufigen Eröffnungsbilanz stellt sich für die Gemeinde schlüssig und 
positiv dar, da momentan in ausreichendem Umfang verwertbares Eigenkapital vorhanden ist. 
Die Gemeinde kann die vorliegenden Werte durch Berücksichtigung der aktuellen Zahlen 
nunmehr jederzeit in eine auch später verwendbare Übertragungsbilanz übernehmen.  
 



Die sich aus einer Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht ergebenden Vorteile und zu 
beachtenden Hinweise sind im Rahmen der endgültigen gemeindlichen Entscheidung  
gründlich abzuwägen.  
Dabei ist zu berücksichtigen, ob die Gemeinde die Abwasserbeseitigungspflicht  überträgt, für 
welchen Umfang (Schmutz- und Regewasserkanalisation) und zu welchem Zeitpunkt eine 
Übertragung erfolgen soll.  
Im Sinne einer vernünftigen Abwicklung der etwaigen Aufgabenverlagerung (öffentlich-
rechtlicher Vertrag, Übergabebilanz, Datenübernahme, Abrechnung, Bescheiderteilung usw.) 
ist im Fallen einer gemeindlichen Übertragungsentscheidung ein Übergang zum 01.01.2010 
realistisch.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
- siehe Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung -       
 
 
Beschlussvorschlag: 

a) Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten / Der 
Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Aufgabe der 
Abwasserbeseitigung für den Bereich der Schmutzwasserkanalisation / Schmutz- und 
Regenwasserkanalisation mit Wirkung zum  _______________ an den Abwasser-
Zweckverband zu übertragen. Dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 
wird zugestimmt.  

b) Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten / Der 
Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Aufgabe der 
Abwasserbeseitigung vorerst nicht zu übertragen. 

          
 
 
 
___________________ 
Siemonsen 
 
Anlagen: 
Eröffnungsbilanz         
 
 
 
 



Eröffnungsbilanz 

Schmutz- und 
Regenwasserentsorgung der 

Gemeinde Heist

zum 1. Januar 2008

Moorrege, 7. November 2008



Struktur:
1. Grundsätzliches zur Bilanzstruktur und 

Bewertung

2. Entwurf der Eröffnungsbilanz der 
Schmutzwasserentsorgung der Gemeinde 
Heist zum 1. Januar 2008

3. Anlagevermögen

4. Weitere Positionen



Kanalanschlussbeiträge

Allgemeine Strukturierung der Bilanz

Aktiva Passiva

Restwert auf Basis Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten

Evtl. Umlaufvermögen 
(Sparbuch)

Unentgeltlich 
übernommene Anlagen

Substanzerhaltungsrücklage

Allgemeine 
Kapitalrücklage

Rückstellungen aus 
Gebührenüberschüssen



Eröffnungsbilanz der
Schmutzwasserentsorgung der Gemeinde Heist

zum 1. Januar 2008

A. Anlagevermögen

I. Abwassersammlungsanlagen

II. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige         
Vermögensgegenstände

II.Guthaben bei Kreditinstituten

A. Eigenkapital

I.   Allg. Kapitalrücklage

II.  Substanzerhaltungsrücklage

III. Rücklage aus öffentlichen  
Zuschüssen

B. Sonderposten aus Ertrags-
zuschüssen

I.  Kanalanschlussbeiträge

II. Unentgeltlich übernommene      
Anlagen

C. Rückstellungen

aus Gebührenüberschüssen

1.896.767,36

426.656,26

2.328.768,10

0,00

550.226,63

1.049.580,61

27.977,06

614.763,05

0,00

2.328.768,10

in € In €

5.344,48

Ohne Sparbuch:

Allg. Kapitalrücklage € 550.226,63

Abzgl. Guthaben € 426.656,26

Neue Kapitalrücklage € 123.570,37

86.220,75



Eröffnungsbilanz der Schmutz- und 
Regenwasserentsorgung der Gemeinde Heist

zum 1. Januar 2008

A. 1. Anlagevermögen

I. Abwassersammlungsanlagen

II.Regenwasser-

sammlungsanlagen

2.  Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Guthaben bei Kreditinstituten

A. Eigenkapital

I.   Allg. Kapitalrücklage

II.  Substanzerhaltungsrücklage

III. Rücklage aus öffentlichen  
Zuschüssen

B. Sonderposten aus Ertrags-
zuschüssen

I.  Kanalanschlussbeiträge

II. Unentgeltlich übernommene      
Anlagen

C. Rückstellungen

aus Gebührenüberschüssen

1.896.767,36

426.656,26

3.027.130,79

698.362,69

1.248.589,32

1.049.580,61

27.977,06

614.763,05

0,00

3.027.130,79

in € In €

5.344,48

Ohne Sparbuch:

Allg. Kapitalrücklage € 1.248.589,32

Abzgl. Guthaben € 426.656,26

Neue Kapitalrücklage € 821.933,06

86.220,75



Bewertung des Anlagevermögens

Summe der Schmutzwasseranlagen zu Anschaffungskosten    € 3.154.325,35
(inkl. unentgeltlich übernommener Anlagen)

abzgl. Abschreibungen € 1.257.557,99

Restbuchwert zu Anschaffungskosten € 1.896.767,36

• Kanäle wurden über einen Zeitraum von 67 Jahren abgeschrieben, 
Pumpwerken wurden soweit möglich auf bauliche und technische 
Bestandteile aufgeteilt und über 50 bzw. 20 Jahre abgeschrieben

• Keine Übergabe von Grundstücken oder BGA



Anlagevermögen

• Aufnahme der Leitungslängen, der Anzahl der Schächte sowie 
der Hausanschlüsse erfolgte anhand von Plänen 
unterschiedlichen Alters – ggf. kleinere Mängel bei Zahl von 
Hausanschlüssen

• Zuordnung von Straßen sowie Teilstücken zu den 
Bauabschnitten z.T. widersprüchlich, jedoch nur unwesentliche 
Verschiebungen möglich



Anlagevermögen

Straßenzüge Fertigmeldung Schächte ca. Länge in m Hausanschlüsse

I. Bauabschnitt

Erlenstraße Okt 74 4,00         130,00                14,00                 

Grauer Esel I (Lehmweg bis Buchenweg - Kr.weg.) Okt 74 7,00         306,00                12,00                 

Großer Kamp Nov 74 6,00         257,00                19,00                 

Eichenweg Okt 74 5,00         172,40                9,00                  

Buchenweg Okt 74 7,00         170,00                13,00                 

Birkenhorst Nov 74 12,00        285,70                21,00                 

Rosentwiete Teil 1 Nov 74 8,00         293,00                18,00                 

Lächenstraße Okt 74 3,00         115,00                10,00                 

Grauer Esel II (ab Kreuzweg) Nov 74 8,00         386,00                7,00                  

Lehmweg TS Gr. Esel - B431 Nov 74 16,00        563,00                35,00                 

Rosentwiete Teil 2 Dez 76 2,00         60,80                 5,00                  

Tannenstraße Okt 74 7,00         324,00                20,00                 
Gesamt 85,00        3.062,90             183,00               

Schmutzwasser

Beispiel I. Bauabschnitt:



Anschaffungskosten Anlagevermögen 

Leitungen Pumpwerk /KA 
etc.

Hausanschluss-
kosten

Gesamt

I. BA 522.833,03 33.036,53 555.869,56 15.635,20
II. BA 406.071,87 7.882,08 36.569,38 450.523,33 15.585,78
III. BA 203.383,10 9.390,38 16.467,57 229.241,05 5.978,28
IV. BA 354.519,92 22.768,50 377.288,41 12.735,72
V. BA 376.951,15 20.019,56 396.970,70 14.614,05
VI. BA 186.202,28 20.772,98 206.975,26 7.640,57
Teilverlängerung 11.116,51 3.865,37 14.981,87
B-Plan 9 - Kälbermoor 94.227,75 46.849,56 141.077,32 3.719,65
B-Plan 12 - Im Grabenputt 222.402,15 44.993,77 267.395,91 27.673,01
B-Plan 13 - Voßkuhl 80.828,72 38.188,29 119.017,01 12.403,86

Außenbereiche 95.233,72 68.162,26 82.800,57 246.196,55 21.847,77
Haseldorferstraße und Wischweg 38.167,75 12.255,97 50.423,72 13.791,41
Kreuzweg, Lehmweg, Hochmoorweg, Heideweg 22.453,06 18.150,32 67.436,84 108.040,22 8.056,36
sonstiges 34.612,91 34.612,91
Sammelgruben 34.114,57 11.722,33 45.836,90
Kleinkläranlage Bültenkoppel 3.641,40 3.641,40 7.282,80

Erweiterungen und Reinv. 62.444,00 62.444,00

Summe 2.553.770,19 147.878,72 366.332,08 3.067.980,99 137.833,88

Unentgeltlich übernommene Anlagen
Kiefern-/Tannenweg 41.978,65 14.571,82 56.550,47 3.190,51
Im Dorfe 20.350,42 9.409,86 29.760,28

Summe 2.616.099,26 162.450,54 375.741,93 3.154.291,73 141.024,40

Gesamtkosten davon 
Ingenieurlei

stung

Schmutzwasser

zurück



Ermittlung der Substanzerhaltungsrücklage

zurück

• Überprüfung der Voraussetzungen zur Bildung der Substanzerhaltungsrücklage 
seit 1974

Kalkulation: Beispiel 2000

+ Betriebl. Aufwendungen € 153.309,16

+ kalk. Abschreibungen € 73.096,95

+ Kalk. Zinsen € 5.139,21

- Erhobene Gebühren + sonst. Erträge € 262.548,79
Über-/Unterdeckung des Kalenderjahres € +30.003,47 

Kalk. Afa war größer als Afa auf AK/HK um € 27.977,06

Überdeckung > Mehr-AfA Ja

Bildung einer Substanzerhaltungsrücklage! € 27.977,06

Überdeckung < Mehr-AfA (bzw. Unterdeckung) Nein



Kanalanschlussbeiträge

zurück

• In Anlehnung an die Vorschriften der EigVO-SH wurden die 
Kanalanschlussbeiträge passiviert 

• Eine jährliche Auflösung von Zuschüssen für die Einrichtung der 
Abwasserbeseitigung ist gemäß Sondererlass des Innenministers vom 
8. September 1992 nicht zulässig



Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen

zurück

Ermittlung: Beispiel 2000

+ Betriebl. Aufwendungen € 153.309,16

+ kalk. Abschreibungen € 73.096,95

+ kalk. Zinsen € 5.139,21

-Erhobene Gebühren + sonst. Erträge € 262.548,79

Über-/Unterdeckung des Kalenderjahres € + 30.003,47

Zuführung zu Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen € 30.003,47

sofern der Vortrag zuzügl. Zuführung positiven Wert ergeben!
Bei Unterdeckung Auflösung in entsprechender Höhe!

Kumuliert ergibt sich Ende 2007 eine Unterdeckung von T€ 688, in den letzten 3 Jahren 
betrug die Unterdeckung insgesamt T€ 128            

Zur Ermittlung



Ermittlung kalk. Zinsen

Kalkulatorische Zinsen

Einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz

Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital

Abzugskapital gesamt

Gebührenausgleichsrückstellung 100%  1.1.

Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen 100%  1.1.

Unentgeltlich übernommene Leitungen 100%

Zugänge Kanalanschlußbeiträge 50% 

Kanalanschlußbeiträge 100%  1.1.

Öffentliche Zuschüsse 100% 31.12.

Abzugskapital

Anlagevermögen gesamt

- 50% kalk. Mehr-Abschreibungen

+ 50% nom. Abschreibungen

- 50% Anlagenzugänge

Restbuchwert der fertigen Anlagen 100%

Betriebsnotwendiges Anlagevermögen Beispiel 2000

zurück5.139,21

3,00%

171.307,16

1.726.243,01

0,00

0,00

86.220,75

6.061,44

605.170,21

1.028.790,61

1.897.550,17

13.988,53

22.559,94

142.907,24

2.031.886,00



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.



 
Gemeinde Heist 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 204/2008/HE/en
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 19.11.2008
Bearbeiter: Uwe Denker AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau-, Umwelt und 
Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist 

01.12.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Zustandserfassung des Schmutzwasserkanales 
 
Sachverhalt: 
 
Nach den erfolgten Besprechungen im Hause der Amtsverwaltung mit dem  Gremium der 
Gemeinde Heist am 16.10.2008 und dem Gespräch mit den Vertretern des AZV 
am16.11.2008 wurde eine neue Kostenschätzung notwendig. Zusammen mit dem Ing.-Büro 
wurde eine erweiterte  Kostenschätzung auf der Basis zuletzt erzielter Angebotspreise erstellt.   
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
   
Erweiterung des Angebotes des Ing.-Büro d+p für die Gemeinde Heist 
 
TV – Inspektion Gemeinde Heist 
 
Betreff: Grundlage ist die Besprechungsnotiz der Besprechung am 16.10.2008  
Hier:  Erweiterung des Auftrages um die Reinigung und TV-Inspektion des RW-

Kanals 
 
Gespräch mit dem AZV vom 16.11.2008 : 
  Die Reinigung und Inspektion der SW-Grundstücksentwässerungsleitungen 

sollte mit erfolgen. 
 Bei der Erfassung und TV-Inspektion des Regenwasserkanals sollen auch die 

zu den Trummen führenden Leitungen gereinigt und TV-inspiziert werden.  
 
Bereits erteilte Aufträge : 
 
Ing.-Leistung für die Erfassung, Reinigung und TV-Untersuchung des SW-Kanals 
Angebot liegt vor; Auftrag erteilt 



            17.000,00 € brutto 
Bereits angedachte Ausschreibungen und Aufträge: 
 
Gewerbliche Leistungen    geschätzt     71.500,00 € brutto 
 
 
Zuzüglich nach Gespräch mit dem AZV :  
 
D+P  Herr Kirchstein (übernommen aus der Email) 
 
Unsere Honorare sowie die gewerblichen Leistungen der Reinigung und 
Inspektion ergeben sich anhand des geschätzten Aufwandes wie folgt: 
 
1. Schmutzwasserhausanschlussleitungen 
 
1.1 Honorar 
 
Leistungsbild für ca. 1000 Anschlussleitungen: 
 
- Erweiterung LV 
- Betreuung Kanalinspektion 
- Übernahme und Auswerten der Untersuchungsdaten 
- Erstellen der Einzelschadens- und Zustandsplanunterlagen als gesonderter 
Themenplan 
 
Honorar je Stück HA: 9,50 EUR netto einschl. der Nebenkosten 
 
Honorar netto  9.500,00 EUR 
zzgl. 19% MWSt.  1.905,00 EUR 
Honorar brutto 11.305,00 EUR 

  

 
Die Abrechnung erfolgt anhand der tatsächlichen festgestellten und 
untersuchten Hausanschlüsse. 
 
1.2 Gewerbliche Leistungen 
 
Ca. 1000 Anschlussleitungen reinigen und inspizieren x 80,00 EUR/Stck = 
80.000,00 EUR netto, entspricht 95.200,00 EUR brutto. 
 
 
 
2. Regenwasserhauptkanal 
 
2.1 Honorar 
Leistungsbild für ca. 14300 m Regenwasserhauptkanal: 
 
- Erstellen von Befahrungsunterlagen  
- Erweiterung LV und Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 
- Betreuung Kanalinspektion 
- Kanaldatenbank Zustand RW 
- Planunterlagen wie Schmutzwasserhautpkanal 
- Vorhaltung und Archivierung (1 Jahr) 
 
Honorar netto gem. angefügter Honorarermittlung 14.554,05 EUR 
zzgl. 19% MWSt.       2.765,27 EUR  
Honorar brutto      17.319,32 EUR 
 
Die Abrechnung erfolgt analog zum Schmutzwasserkanal anhand der tatsächlich 
erbrachten Mengen auf der Grundlage des angefügten Einheitspreisangebotes. 
 



2.2 Gewerbliche Leistungen 
 
Ca. 8900 m RW-Kanal DN 150 bis DN 300 reinigen und inspizieren x 4,10 EUR/m 
=  36.490,00 EUR 
Ca. 5400 m RW-Kanal DN 400 bis DN 800 reinigen und inspizieren x 5,00 EUR/m 
=  27.000,00 EUR 
Ca. 440 Stck RW-Schächte reinigen und inspizieren x 25,00 EUR / Stck = 
 11.000,00 EUR 
 
Zwischensumme          
  74.490,00 EUR 
zzgl. 19% MWSt.          
  14.153,10 EUR 
 
Gewerbliche Leistungen brutto        
  88.643,10 EUR 
gerundet           
  90.000,00 EUR 
 
3. Straßenablaufanschlussleitungen 
 
3.1 Honorar 
 
Leistungsbild für ca. 600 Anschlussleitungen: 
 
- Erweiterung LV 
- Betreuung Kanalinspektion 
- Übernahme und Auswerten der Untersuchungsdaten 
- Erstellen der Einzelschadens- und Zustandsplanunterlagen als gesonderter 
Themenplan 
 
Honorar je Stück HA: 9,50 EUR einschl. der Nebenkosten 
 
Honorar netto 5.700,00 EUR 
zzgl. 19% MWSt. 1.083,00 EUR  
Honorar brutto 6.783,00 EUR 
 
Die Abrechnung erfolgt anhand der tatsächlichen festgestellten und 
untersuchten Hausanschlüsse. 
 
3.2 Gewerbliche Leistungen 
 
Ca. 600 Anschlussleitungen reinigen und inspizieren x 45,00 EUR/Stck = 
27.000,00 EUR netto, entspricht 32.130,00 EUR brutto. 
 
Der Einheitspreis ist gegenüber den Schmutzwasserhausanschlüssen günstiger, 
weil die Reinigung und Inspektion von den Straßenabläufen aus erfolgt und 
nicht wie bei den Schmutzwasserhausanschlüssen vom Hauptkanal aus. 
 
3.3 Bestandsvermessung 
 
Um die Zuordnung der Anschlussleitungen der Straßenabläufe vornehmen zu 
können, ist es nach unserer Einschätzung erforderlich die Straßenabläufe 
vorher einzumessen. Wir bieten Ihnen diese Leistung zu einem Einheitspreis 
einschl. der Nebenkosten von 7,35 EUR netto pro Stck an. Unter 
Zugrundlegung von 600 Stck. Straßenabläufen beträgt das Nettohonorar 
4.410,00 EUR und das Bruttohonorar 5.247,90 EUR. Die Abrechnung erfolgt 
anahnd der tatsächlich festgestellten Mengen. 
 
Die Erhebung und Übergabe aller Daten erfolgt entsprechend den Vorgaben des 
AZV Pinneberg. 
 
Wir hoffen, das Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine 



Auftragserweiterung sehr freuen. Eine zuverlässige Bearbeitung können wir 
Ihnen zusichern. 
 
Für Rückfragen stehen wir wie immer gerne zu Ihrer Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Kirstein 
 
d+p daenekamp und partner 
BERATENDE INGENIEURE VBI 
Nienhoefener Str. 29-37 
25421 Pinneberg 
Tel. 04101/6992-0 
Fax 04101/6992-99 
E-Mail: info@daenekamp.de 
Internet: www.daenekamp.de 
 
 

 
 
In der Gesamtsumme ergeben sich Kosten von zusammen :    345.985,22 € brutto 
    
Für die Zusammenstellung 
 
 
Gez. Denker 
 
F:\Benutzer\Uwe.Denker\Projekte\SüVO\Erweiterung des Angebotes des Ing.doc 
 
 
 
         
 
 
 
 
___________________ 
Bitte Namen einfügen! 
 
Anlagen: 
       
 
 
 
 

www.daenekamp.de


 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 180/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 08.10.2008
Bearbeiter: Cornelia Bermudez AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

27.11.2008 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 
 
Schließsystem des Mehrzweckraums an der Hamburger Straße 
 
 
Sachverhalt: 
Laut Beschluss der SKS-Sitzung vom 09.09.2008 kann der DRK Ortsverein Heist den 
Gruppenraum an der Hamburger Straße mit nutzen. 
Der DRK Ortsverein Heist beantragt nun, dass für diesen Raum eine Unterschließung 
(Einzelschließung) angeschafft wird, damit dieser Raum nur vom DRK betreten werden kann. 
 
Zurzeit wird die Schließung dieses Raumes mit den Gruppen-Schlüsseln 401 + 402, sowie 
dem GHS-Schlüssel genutzt. 
Die TSV-Übungsleiter haben alle entweder den Gruppen-Schlüssel 401 oder 402. 
 
Da der Gruppenraum auch vom TSV genutzt werden muss, ist eine Einzelschließung für 
diesen Raum jedoch nicht sinnvoll. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Seitens der Verwaltung kann eine Einzelschließung für den Gruppenraum nicht in Betracht 
gezogen werden, da dieser Raum auch vom TSV genutzt werden muss. 
 
Der DRK Ortsverein Heist hat vor, den Raum u.a. mit Schränken neu zu möblieren. Diese 
Schränke kann das DRK mit Schlössern anschaffen und dort seine privaten Sachen 
aufbewahren.   
 
 
Finanzierung: 
Eine Unterschließung (Einzelschließung) des Gruppenraumes im Rahmen des vorhandenen 
Schließplanes würde die Gemeinde Heist nach Auskunft der Firma Richter, Schlüsseldienst 
ca. 125,00 € brutto kosten.  
 



 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, 
den Antrag vom DRK Ortsverein Heist abzulehnen.  
 
 
 
 
 
___________________ 
(Siemonsen) 
 
Anlagen:  
Antrag vom DRK Ortsverein Heist 
 
 
 
 
 







 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 187/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 05.11.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

27.11.2008 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 
 
Fortschreibung Schulentwicklungsplan Grundschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 48 des neuen Schulgesetzes gehört es zu den Aufgaben des Schulträgers den 
Schulentwicklungsplan regelmäßig fortzuschreiben. 
 
Zum Stichtag 25.09.2008 besuchten 131  Kinder die Grundschule Heist. Die Grundschule in 
den Klassen  2 und 4 zweizügig, in den Klassen 1 und 3 einzügig. Der Raumbedarf ist 
gedeckt.  
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 Aus der folgenden Übersicht ist zu entnehmen, mit welchen Schülerzahlen in den 
kommenden Jahren zu rechnen ist: 
 
Geburtenjahrgänge Einschulungsjahr           Anzahl 
01.08.2002 – 31.07.2003 2009 33 
01.08.2003 – 31.07.2004 2010 26 
01.08.2004 – 31.07.2005 2011 21 
01.08.2005 – 31.07.2006 2012 22 
01.08.2006 – 31.07.2007 2013 21 
01.08.2007 – 31.07.2008 2014 21 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Schule in nächsten Jahren vollständig einzügig wird. 
 
Mit einer dauerhaften Unterschreitung der Mindestgröße von Grundschulen von 80 Schülern 
wird derzeit nicht gerechnet.  
 



Auf Grund der seit dem 01.08.2008 bestehenden freien Schulwahl ist es in der Gemeinde 
Heist nicht zu nennenswerten Schülerwanderungen gekommen.  
  
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/die Gemeindevertretung nehmen die 
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Kenntnis. 
 
 
 
 
___________________ 
 (Siemonsen) 
 
 
 
 
 
 



 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 191/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 13.11.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

27.11.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Schulsozialarbeit in der Grundschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Der Kreis Pinneberg stellt ab dem Schuljahr 2008/2009 jährlich 400.000 Euro im Rahmen des 
Präventionskonzeptes als Unterstützung für die Schulsozialarbeit zur Verfügung. Die 
Bereitstellung der Mittel erfolgt zunächst bis zum Schuljahresende 2012/2013. Die Verteilung 
der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen der Schule gem. der Schülerzahlenstatistik 
2007/2008. Zum Schuljahr 2007/2008 besuchten 151 Schüler die Grundschule Heist. Die 
Zuschusshöhe beträgt ca. 11 Euro je Schüler. Die Kreiszuwendung  erfolgt nur, wenn sich der 
Schulträger mit mind. 40 % an den Personalkosten beteiligt. 
 
Für die Gemeinde Heist bedeutet dies einen maximalen Zuschuss von 1.661,00 Euro (151 
Schüler x 11,00 Euro). Die Eigenbeteiligung der Gemeinde Heist muss mindestens 1.107,00 
Euro jährlich betragen, um den vollen Zuschuss zu erhalten.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
    
 
 Die Grundschule Heist hat den anliegenden Antrag zur Schulsozialarbeit gestellt. Es wird für 
die Grundschule Heist ein Bedarf von 2 Stunden wöchentlich gesehen. Folgende Ideen sollen 
umgesetzt werden: Projekte zum Konflikttraining, zur  Sucht- und Gewaltprävention, 
Antiaggressionstraining, Beratung für Eltern, Kinder und Lehrer. Von  der  
Suchtberatungsstelle Tornesch nimmt bereits eine Mitarbeiterin die Schulsozialarbeit im 
Schulzentrum Moorrege war. Der Einsatz dieser Mitarbeiterin in der Grundschule Heist ist 
wünschenswert. Die jährlichen Kosten betragen ca. 3.000 Euro für 2 Stunden in der Woche. 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit gemeinsam mit den anderen Grundschulen einen 
gemeinsamen Schulsozialarbeiter einzustellen.  
    
 



 
Finanzierung: 
   
Die für die Schulsozialarbeit benötigten Mittel in Höhe von ca. 2.800 Euro sind im Haushalt 
2009 bereitzustellen. Diese werden zu 60 % durch den Zuschuss des Kreises Pinneberg 
gedeckt.   
          
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die 
Gemeindevertretung beschließt, Mittel für die Schulsozialarbeit im Haushalt 2009 zur 
Verfügung zu stellen.  
 
        
 
 
 
___________________ 
 (Siemonsen) 
 
Anlagen: 
     
Antrag der Grundschule Heist  
 
 
 
 







 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 192/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 13.11.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

27.11.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Mittelanforderung 2009 Grundschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Die Grundschule Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 11.11.2008 die Bereitstellung 
von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2009 beantragt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Im Vermögenshaushalt werden Mittel in Höhe  von rund 3.000 Euro benötigt. Die Ansätze im 
Verwaltungshaushalt entsprechen denen des Vorjahres. Lediglich für Arbeitsmittel für den 
jahrgangsübergreifenden  Unterricht  werden 1.500 Euro mehr beantragt.    
     
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales /der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung 
nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2009 zur Kenntnis. 
 
Die beantragten Haushaltsmittel sind im Haushalt 2009 einzuplanen.  
 
Alternativer Beschlussvorschlag: 
 
Abweichend von der Mittelanmeldung sind im Haushalt 2009 folgende Beträge einzuplanen. 
 
         
 
 
 



___________________ 
 (Siemonsen) 
 
Anlagen: 
  
Mittelanforderung der Grundschule Heist     
 
 
 
 







Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 188/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.11.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

27.11.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Antrag auf Bezuschussung des Projektes "Klasse 2000" 
 
Sachverhalt: 
 
Frau Kristina Freund, 2. Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Grundschule Heist, hat den 
anliegenden Antrag auf Bezuschussung  des Projektes „Klasse 2000“ gestellt. (Anlage 1) 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
  
Das Projekt Klasse 2000 wird bereits seit mehreren Jahren in der Grundschule Heist 
erfolgreich durchgeführt. Die Finanzierung erfolgte bisher über private Sponsoren. Der 
Patenbeitrag liegt bei 240 Euro pro Klasse, bei 6 Klassen  wäre dies ein Zuschussbedarf von 
1.440 Euro.     
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung des Projektes „Klasse 2000“ durch die Gemeinde muss über den Haushalt 
2009 erfolgen.           
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss  empfiehlt, die 
Gemeindevertretung beschließt der Grundschule Heist für das Projekt „Klasse 2000“ einen 
einmaligen/laufenden Zuschuss in Höhe von _________ Euro /keinen Zuschuss zur 
Verfügung zu stellen.        
 
 
___________________ 
  (Siemonsen 
 
Anlagen:     Antrag Frau Freund und Fleyer   













 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 189/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.11.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

27.11.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Antrag auf finanzielle Unterstützung der kindergartenähnlichen Einrichtung 
"Wurzelzwerge" für das Kindergartenjahr 2009/2010 
 
Sachverhalt: 
 
Frau Regina Kattoll hat mit Schreiben vom 10.10.2008 (Anlage 1) für die 
kindergartenähnliche Einrichtung Wurzelzwerge den anliegenden Antrag auf finanzielle 
Unterstützung gestellt. Sie bittet  einen Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro für das 
Kindergartenjahr 2009/2010 mit einzuplanen für den Fall, dass die kindergartenähnliche 
Einrichtung „Wurzelzwerge“ auf Grund des Bedarfes  zustande kommt. Die Betreuung erfolgt 
für 12 Stunden wöchentlich. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Auf Grund der großen Nachfrage für eine Betreuung im Waldkindergarten Wurzelkinder 
wurden in den letzten Jahren Mittel in Höhe von 4.000 Euro pro Kindergartenjahr für die 
Wurzelzwerge  zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden jeweils mit einem Sperrvermerk 
versehen. Eine Freigabe erfolgt durch den Nachweis, dass mindestens 8 Kinder zwischen 3 
und 6 Jahren die Gruppe besuchen wollen, da keine freien Plätze im Waldkindergarten 
Wurzelkinder zur Verfügung stehen.     
 
Ein Rechtsanspruch auf Bezuschussung der kindergartenähnlichen Einrichtung besteht nicht. 
Die kindergartenähnliche Einrichtung wird finanziell nicht vom Kreis Pinneberg unterstützt.  
       
 
 
Finanzierung: 
  
Im Haushalt 2009 müssen der kindergartenähnlichen Einrichtung Wurzelzwerge bereits für 
das 2. Halbjahr des Kindergartenjahres 2008/2009 2.334 Euro zur Verfügung gestellt werden. 



Dieser Betrag ist auf 4.000 Euro für die 1. Hälfte des Kindergartenjahres  2009/2010 
aufzustocken und mit einem Sperrvermerk zu versehen.          
 
 
Beschlussvorschlag: 
   
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die 
Gemeindevertretung beschließt der kindergartenähnlichen Einrichtung Wurzelzwerge den 
beantragten Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro zu gewähren. Die Zuschussauszahlung erfolgt 
nach Aufhebung des Sperrvermerkes zu 5/12 = 1.667 Euro im Jahr 2009: 7/12 werden im Jahr 
2010 bereitgestellt und nach Verabschiedung des Haushaltes ausgezahlt.  
     
 
 
 
___________________ 
 (Siemonsen) 
 
Anlagen: 
  
Antrag Wurzelzwerge vom 10.10.2008  
 
 
 
 







 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 190/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 11.11.2008
Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

27.11.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Zuschussantrag 2009 Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat die Kostenplanung 2009 (Anlage) vorgelegt, die 
mit einem Zuschussbedarf von 24.009 Euro abschließt. Dieser Betrag setzt sich aus den 
Mittelanforderungen für die Regelgruppe in Höhe von 19.421 Euro und den Spätdienst in 
Höhe von 4.588 Euro zusammen. Der Waldkindergarten rechnet mit Ausgaben von 57.300 
Euro, die zum größten Teil durch die Personalkosten in Höhe von 54.000 Euro entstehen. 
Einnahmen werden voraussichtlich in Höhe von 37.879 Euro erzielt. Diese ergeben sich aus 
Zuschüssen vom Kreis, vom Land und Mitgliedsbeiträgen sowie aus Elternbeiträgen in Höhe 
von 26.016 Euro. Die Elternbeiträge decken 45,4  % der Betriebskosten. 
 
Der Zuschussbedarf für 2009 beträgt insgesamt  24.009 Euro, dies bedeutet bei einem Besuch 
von 16 Kindern im Waldkindergarten einen Zuschuss von 125 Euro pro Monat und Kind. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
  
Die Ansätze des Kindergartens entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Lediglich 
die Sachkosten mussten auf Grund der gestiegenen Kosten (u.a. Handykosten)  auf 2.000 
Euro erhöht werden. Die Einnahmen für die Regelgruppe sinken um rund 900 Euro, da nur 
noch die vom Kreis Pinneberg genehmigte Zahl von Kindern aufgenommen werden soll. Der 
Zuschuss für den Spätdienst sinkt gegenüber der Kostenaufstellung des Vorjahres, da dieser 
jetzt bereits von 7 Kindern besucht wird.  
 
             
 
 



Finanzierung: 
  
Für das Haushaltsjahr 2009 ist bei der Haushaltsstelle 46400.717020 ein Zuschuss von 24.009 
Euro bereitzustellen. Die Teilbeträge des Zuschusses werden in vier gleichen Raten jeweils 
zum 15.03, 15.06, 15.09. und 15.12. ausgezahlt.  
           
 
 
Beschlussvorschlag: 
   
 Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / 
die Gemeindevertretung Heist beschließt, dass dem Waldkindergarten „Wurzelkinder“ e.V. 
ein Zuschuss für 2009 in Höhe von höchstens 24.009 Euro gewährt wird, wobei sich die 
Jahresrechnung 2008 entsprechend auswirken kann. 
 
       
 
 
 
___________________ 
(Siemonsen) 
 
Anlagen: 
  
Haushaltsplan 2009 mit Spätdienst     
 
 
 
 















Gemeinde Heist 
Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: 196/2008/HE/BV

 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 14.11.2008
Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau-, Umwelt und 
Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist 

01.12.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Mittelanmeldung der Feuerwehr für den Haushalt 2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 08.10.2008 die 
Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2009 beantragt. 
Zudem liegt mit Datum vom 01.11.2008 eine Mittelanmeldung der Jugendabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr Heist. 
 
Im Wesentlichen entspricht der Mittelbedarf der Freiwilligen Feuerwehr den Anmeldungen 
bzw. Haushaltsansätzen des Vorjahres.  
Die Summe für Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung beläuft sich einschließlich 
der Jugendabteilung auf 9.300 € (Haushaltsansatz 2008 = 10.000 €).  
Für die Überprüfung  der Rettungs- und Atemschutzgeräte sowie den laufenden 
Ausrüstungsersatz besteht ein Bedarf von 6.100 € (Haushaltsansatz  2008 = 5.500 €). 
 
Die Gesamtsumme der im Vermögenshaushalt benötigten Mittel für Tauchpumpe (2000 €), 
Werkzeugkiste (400 €) sowie Ausbildungskoffer der Jugendfeuerwehr (620 €) beläuft sich auf 
3.020 €.  
 
Die restlichen Mittelanmeldungen der freiwilligen Feuerwehr Heist sind im Vergleich zum 
Vorjahr identisch.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten / Der Finanzausschuss / 
Die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der freiwilligen Feuerwehr für den 
Haushalt 2009 zur Kenntnis. 
Die beantragten Mittel sind im Haushalt 2009 einzuplanen.  
 
 
___________________ 
        Siemonsen 
 
Anlagen: 
Mittelanmeldung der freiwilligen Feuerwehr Heist sowie der Jugendabteilung für das 
Haushaltsjahr 2009 
 

























































 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 198/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 18.11.2008
Bearbeiter: Inka Backer AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Abwasserbeseitigung Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Die Abwassergebühren in der Gemeinde Heist sind zuletzt zum 1. Januar 2006 angepasst 
worden. Es wurde die Zusatzgebühr von bisher 1,88 €/m³ auf den jetzt aktuellen 
Gebührensatz von 1,94 €/m³ erhöht. Die Grundgebühr ist seit dem Jahr 1981 nicht angepasst 
worden und beträgt 2,50 €/monatlich. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aufgrund der jetzt erfolgten Gebührenkalkulation ist eine Anpassung der Schmutz-
wassergebühren unvermeidbar.  
 
Für die Berechnung der Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals wurden die durch 
den Wirtschaftsprüfer ermittelten Daten zugrunde gelegt. 
 
Verwaltungsseitig wurden für die Kalkulation zwei unterschiedliche Varianten berechnet. 
Beide Varianten liegen dieser Vorlage bei. 
 
Die Variante I sieht keine Erhöhung der Grundgebühr (2,50 €/monatlich seit 1981!!) vor, die 
Zusatzgebühr müsste dann auf einen Betrag von 2,23 €/m³, gegenüber jetzt 1,94 €/m³, erhöht 
werden.  
In der Variante II ist eine Grundgebühr in Höhe von 4,-- €/monatlich zugrunde gelegt 
worden, die Zusatzgebühr bräuchte dann nur auf 2,06 €/m³ erhöht werden. 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte die Variante II zum Tragen kommen. 
 
Aus der ebenfalls beigefügten Aufstellung kann ersehen werden, wie sich die Benut-
zungsgebühren bei angenommenen Verbräuchen von 40 m³ bis 160 m³ verändern werden. 
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Finanzierung: 
 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation für die 
Schmutzwassergebühren 2009 in den Haushaltsplanentwurf 2009 zur Haushaltsstelle 70000 
110000 eingestellt. 
 
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass nach heutigem Stand der Unterabschnitt 70000 
bei der Jahresabrechnung mit einem Defizit abschließen wird. Bedingt durch die hohe 
Nachzahlung der Abwassergebühren 2007 an den Abwasserzweckverband sowie erhöhte 
Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung des Kanalnetzes muss 
derzeit mit einem Defizit in Höhe von ca. 60.600 € gerechnet werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die anliegende 5. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung in der 
Gemeinde Heist zu beschließen. 
 
 
 
 
 
 
______________ 
(Siemonsen) 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
Gebührenkalkulation 
Vergleichsberechnung 
5. Nachtragssatzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Abgaben 
für die zentrale Abwasserbeseitigung in der 

Gemeinde Heist 
(Beitrags und Gebührensatzung) 

 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 310) und der §§ 1, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Juli 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 362) 
und des § 15 der Abwassersatzung vom 26.11.1981 in der zurzeit gültigen Fassung wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom                    folgende Nachtragssatzung 
erlassen: 
 

Artikel I 
 
§ 13 Absatz 1 a, aa) wird durch folgende Neufassung ersetzt: 
 

a) Grundgebühr nach § 12 (2) 
 

aa)  4,00 Euro monatlich  
 

b) Zusatzgebühr nach § 12 (3) 
 

aa) 2,06 Euro/m³ bei Einleitung des Abwassers in das Kanalnetz 
 
 

Artikel II 
 
 
Die Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Heist, den 
 
Gemeinde Heist 
Der Bürgermeister 
 
 
 
(Siemonsen) 
Bürgermeister 
 
 
 



 



Rechenbeispiele 

1 Personenhaushalt
Aktuell

Grundgebühr Monate Gesamt
2,50 € x 12 = 30,00 €

Zusatzgebühr cbm
1,94 € x 40 = 77,60 €

Gesamt 107,60 €

Geplant
Grundgebühr Monate Gesamt

4,00 € x 12 = 48,00 €
Zusatzgebühr cbm

2,06 € x 40 = 82,40 €
Gesamt 130,40 €

2 Personenhaushalt
Aktuell

Grundgebühr Monate Gesamt
2,50 € x 12 = 30,00 €

Geplant cbm
1,94 € x 80 = 155,20 €

Gesamt 185,20 €

Geplant
Grundgebühr Monate Gesamt

4,00 € x 12 = 48,00 €
Zusatzgebühr cbm

2,06 € x 80 = 164,80 €
Gesamt 212,80 €

3 Personenhaushalt
Aktuell

Grundgebühr Monate Gesamt
2,50 € x 12 = 30,00 €

Zusatzgebühr cbm
1,94 € x 120 = 232,80 €

Gesamt 262,80 €

Geplant
Grundgebühr Monate Gesamt

4,00 € x 12 = 48,00 €
Zusatzgebühr cbm

2,06 € x 120 = 247,20 €
Gesamt 295,20 €



4 Personenhaushalt
Aktuell

Grundgebühr Monate Gesamt
2,50 € x 12 = 30,00 €

Zusatzgebühr cbm
1,94 € x 160 = 310,40 €

Gesamt 340,40 €

Geplant
Grundgebühr Monate Gesamt

4,00 € x 12 = 48,00 €
Zusatzgebühr cbm

2,06 € x 160 = 329,60 €
Gesamt 377,60 €



Ausgaben 
HH Ansatz 2008 HH Soll 2008 HH Ansatz 2009

HhSt. 70000.672000 Verwaltungskostenumlage Amt 21.700,00 € 21.700,00 € 22.300,00 €

HhSt. 70000.510000 Unterhaltung und Spülung Kanalnetz 13.000,00 € 23.102,05 € 20.000,00 €

HhSt. 70000.540000 Bewirtschaftungskosten 4.800,00 € 8.066,79 € 8.000,00 €

HhSt. 70000.679000 innere Verrechnung/ Erstattung für Leistungen des Bauhofes 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €
HhSt. 70000.679010 Innere Verrechnung/ Maschinen- und Fuhrparkleistungen 200,00 € 200,00 € 200,00 €

HhSt. 70000.672010 Kostenanteil an die Gemeinde Appen 400,00 € 400,00 € 400,00 €

HhSt. 70000.713000 Entwässerungsgebühr AZV
Geschätzte Abwassergebühr 2008 198.758 cbm x 1,094 € = 217.441,25 € 217.500,00 €

Kalkulatorische Zinsen
3.154.325,35 €

-1.049.580,61 €
-614.763,05 €

-1.306.013,42 €
183.968,27 €

9.198,41 €

48.500,00 €

327.198,41 €

Gesamtkosten 327.198,41 €

abzüglich Grundgebühr                         1.232 WE x 2,50 € x 12 Monate 36.960,00 €
durch Zusatzgebühr zu finanzieren: 290.238,41 €
geteilt durch abrechnungsfähige Abwassermenge 2008 130.300 
Zusatzgebühr je cbm Abwassermenge= 2,23 €

Kalkulatorische Abschreibungen auf Anschaffungs- 
und Herstellungskosten

Variante 1

Gesamtkosten Kanal

Gebührenberechnung Kanalbenutzungsgebühren 

Dieses "zu verzinsende Anlagekapital" verursacht eine 
Zinsbelastung (5,0 %) von 

Gebührenbedarfsberechnung 
für die Abwassergebühr ab 01.01.2009

Gesamtherstellungskosten per 31.12.2008
Landeszuweisung
Beiträge bis 2008 einschließlich

Abschreibungen auf Anschaffungswerte und 
Herstellungskosten per 31.12.2008





Ausgaben 
HH Ansatz 2008 HH Soll 2008 HH Ansatz 2009

HhSt. 70000.672000 Verwaltungskostenumlage Amt 21.700,00 € 21.700,00 € 22.300,00 €

HhSt. 70000.510000 Unterhaltung und Spülung Kanalnetz 13.000,00 € 23.102,05 € 20.000,00 €

HhSt. 70000.540000 Bewirtschaftungskosten 4.800,00 € 8.066,79 € 8.000,00 €

HhSt. 70000.679000 innere Verrechnung/ Erstattung für Leistungen des Bauhofes 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 €
HhSt. 70000.679010 Innere Verrechnung/ Maschinen- und Fuhrparkleistungen 200,00 € 200,00 € 200,00 €

HhSt. 70000.672010 Kostenanteil an die Gemeinde Appen 400,00 € 400,00 € 400,00 €

HhSt. 70000.713000 Entwässerungsgebühr AZV
Geschätzte Abwassergebühr 2008 198.758 cbm x 1,094 € = 217.441,25 € 217.500,00 €

Kalkulatorische Zinsen
3.154.325,35 €

-1.049.580,61 €
-614.763,05 €

-1.306.013,42 €
183.968,27 €

9.198,41 €

48.500,00 €

327.198,41 €

Gesamtkosten 327.198,41 €

abzüglich Grundgebühr                         1.232 WE x 4,00 € x 12 Monate 59.136,00 €
durch Zusatzgebühr zu finanzieren: 268.062,41 €
geteilt durch abrechnungsfähige Abwassermenge 2008 130.300 
Zusatzgebühr je cbm Abwassermenge= 2,06 €

Kalkulatorische Abschreibungen auf Anschaffungs- 
und Herstellungskosten

Variante 2

Gesamtkosten Kanal

Gebührenberechnung Kanalbenutzungsgebühren 

Dieses "zu verzinsende Anlagekapital" verursacht eine 
Zinsbelastung (5,0 %) von 

Gebührenbedarfsberechnung 
für die Abwassergebühr ab 01.01.2009

Gesamtherstellungskosten per 31.12.2008
Landeszuweisung
Beiträge bis 2008 einschließlich

Abschreibungen auf Anschaffungswerte und 
Herstellungskosten per 31.12.2008





 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 199/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 18.11.2008 
Bearbeiter: Inka Backer AZ: 3/960-223

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Anpassung der gemeindlichen Hebesätze 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß Entwurf zum Finanzausgleichsgesetz sollen ab 2009 die Nivellierungssätze 
für die Realsteuern verändert werden. Es ist vorgesehen, die Sätze für die 
Grundsteuer A und die Grundsteuer B auf jeweils 292 v.H. und für die Gewerbe-
steuer auf 316 v.H. anzuheben. 
Die zurzeit noch gültigen Nivellierungssätze liegen bei der Grundsteuer A und B je-
weils bei 260 v.H und bei der Gewerbesteuer bei 310 v.H. 
In der Gemeinde Heist wurden die Hebesätze für die Realsteuern durch Beschluss 
der Gemeindevertretung zum 1. Januar 2004 und dann jährlich bis zum 1. Januar 
2007 um jeweils 5 Punkte erhöht. Derzeit betragen die Hebesätze in der Gemeinde 
Heist somit für die Grundsteuer A 240 v.H., für die Grundsteuer B 260 v.H. und für 
die Gewerbesteuer 305 v.H. 
Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg hat bei seiner letzten Prüfung 
darauf hingewiesen, dass die zurzeit noch geltenden Nivellierungssätze nicht erreicht 
werden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Um die Differenz zwischen den tatsächlichen Hebesätzen in der Gemeinde Heist und 
den voraussichtlich ab 2009 geltenden Nivellierungssätzen nicht zu groß werden zu 
lassen, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, ab 2009 eine Anpassung der Hebe-
sätze vorzusehen. Allerdings sollte davon abgesehen werden, die Anpassung wieder 
in Jahresschritten vorzunehmen. Bei einer derartigen Verfahrensweise müssen jähr-
lich neue Abgabenbescheide erlassen und versandt werden, was zu zusätzlichen, 
nicht unerheblichen Kosten führt.  
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Die Bürgerinnen und Bürger, die erstmalig im Jahr 2008 einen Dauerbescheid er-
halten haben, mit dem Hinweis, dass künftig nur noch bei Änderungen neue Be-
scheide erlassen werden, werden dann irritiert auf die wieder jährlich zugesandten 
Abgabenbescheide reagieren. 
 
Aus den beigefügten Anlagen kann ersehen werden, wie sich die Einnahmesituation 
ab 2009 verändern kann.  
In der Anlage I ist eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A um 30 
Punkte, für die Grundsteuer B um 20 Punkte sowie für die Gewerbesteuer um 10 
Punkte gerechnet worden. Im unteren Teil der jeweiligen Anlagen kann aus der Ver-
gleichsberechnung ersehen werden, wie sich die Hebesatzänderungen für einige 
Grundstückseigentümer bzw. Gewerbetreibenden auswirken wird. Dafür wurden ver-
schiedene Messbeträge des Finanzamtes zugrunde gelegt. 
Die Anlage II sieht dann eine weitere Anhebung der Hebesätze ab 2011 auf die ge-
nauen, ab 2009 geltenden Nivellierungssätze vor. Da davon ausgegangen werden 
kann, dass sich die Nivellierungssätze bis 2011 weiter erhöhen, wurde in der Anlage 
III mit den Hebesätzen 300 v.H. für die Grundsteuer A und B und 320 v.H. für die 
Gewerbesteuer gerechnet.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Siehe Vergleichsberechnungen zur Anpassung der Realsteuerhebesätze in der Ge-
meinde Heist. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Realsteuerhebesätze für die Gemeinde 
Heist ab dem Haushaltsjahr 2009 wie folgt festzusetzen: 
 
  Grundsteuer A  _________________% 
  Grundsteuer B _________________% 
  Gewerbesteuer _________________% 
 
 
 
___________________ 
(Siemonsen) 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 
Vergleichsberechnungen 



Anpassung der Hebesätze 
Gemeinde Heist

 den 18.11.2008
Anlage I

Steuerart
Hebesatz

aktuell
Meßbeträge

gesamt

derzeitige 
Steuerein-
nahmen

Hebesatz
neu ab 
2009

Meßbeträge
gesamt

mögliche 
Steuer-

einnahmen ab 
2009

mögliche  Mehr-
einnahmen ab 

2009

Grundsteuer A 240% 8.018,15 € 19.243,56 € 270% 8.018,15 € 21.649,01 € 2.405,45 €

Grundsteuer B 260% 100.720,50 € 261.873,30 € 280% 100.720,50 € 282.017,40 € 20.144,10 €

Gewerbesteuer 305% 63.839,05 € 194.709,10 € 315% 63.839,05 € 201.093,01 € 6.383,91 €

28.933,45 €

Meßbetrag des
Finanzamtes

Hebesatz
aktuell

Steuer
bisher

Hebesatz
neu

Steuer
neu

jährliche
 Mehrbelastung des 

Bürgers
ab 2009 Steuerart

215,41 € 240% 516,98 € 270% 581,61 € 64,62 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

13,50 € 240% 32,40 € 270% 36,45 € 4,05 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

35,89 € 240% 86,14 € 270% 96,90 € 10,77 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

229,62 € 260% 597,01 € 280% 642,94 € 45,92 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen (Überwiegend 
gewerbl. Nutzung)

55,30 € 260% 143,78 € 280% 154,84 € 11,06 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen 
(Altbau/Reihenhaus)

112,23 € 260% 291,80 € 280% 314,24 € 22,45 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen 
(Einfamilienhaus)

1.235,00 € 305% 3.766,75 € 315% 3.890,25 € 123,50 € Gewerbesteuer
735,00 € 305% 2.241,75 € 315% 2.315,25 € 73,50 € Gewerbesteuer
495,00 € 305% 1.509,75 € 315% 1.559,25 € 49,50 € Gewerbesteuer

Vergleichsberechnung einiger Grundstücke in Heist für die Grundsteuer
 und die Gewerbesteuer



Anpassung der Hebesätze gemäß Nivellierungssätze 
(Stand 2009)

Gemeinde Heist

 den 18.11.2008
Anlage II

Steuerart
Hebesatz
ab 2009

Meßbeträge
gesamt

derzeitige 
Steuerein-
nahmen ab 

2009
Hebesatz
ab 2011

Meßbeträge
gesamt

mögliche 
Steuer-

einnahmen ab 
2011

mögliche  Mehr-
einnahmen ab 

2011

Grundsteuer A 270% 8.018,15 € 21.649,01 € 292% 8.018,15 € 23.413,00 € 1.763,99 €

Grundsteuer B 280% 100.720,50 € 282.017,40 € 292% 100.720,50 € 294.103,86 € 12.086,46 €

Gewerbesteuer 315% 63.839,05 € 201.093,01 € 316% 63.839,05 € 201.731,40 € 638,39 €

14.488,84 €

Meßbetrag des
Finanzamtes

Hebesatz
aktuell

Steuer
bisher

Hebesatz
neu

Steuer
neu

jährliche
 Mehrbelastung des 

Bürgers
ab 2011 Steuerart

215,41 € 270% 581,61 € 292% 629,00 € 47,39 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

13,50 € 270% 36,45 € 292% 39,42 € 2,97 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

35,89 € 270% 96,90 € 292% 104,80 € 7,90 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

229,62 € 280% 642,94 € 292% 670,49 € 27,55 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen (Überwiegend 
gewerbl. Nutzung)

55,30 € 280% 154,84 € 292% 161,48 € 6,64 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen 
(Altbau/Reihenhaus)

112,23 € 280% 314,24 € 292% 327,71 € 13,47 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen 
(Einfamilienhaus)

1.235,00 € 315% 3.890,25 € 316% 3.902,60 € 12,35 € Gewerbesteuer
735,00 € 315% 2.315,25 € 316% 2.322,60 € 7,35 € Gewerbesteuer
495,00 € 315% 1.559,25 € 316% 1.564,20 € 4,95 € Gewerbesteuer

Vergleichsberechnung einiger Grundstücke in Heist für die Grundsteuer
 und die Gewerbesteuer



Anpassung der Hebesätze 
Gemeinde Heist

 den 18.11.2008
Anlage III

Steuerart
Hebesatz
ab 2009

Meßbeträge
gesamt

derzeitige 
Steuerein-
nahmen ab 

2009

Hebesatz
neu ab 
2011

Meßbeträge
gesamt

mögliche 
Steuer-

einnahmen ab 
2011

mögliche  Mehr-
einnahmen ab 

2011

Grundsteuer A 270% 8.018,15 € 21.649,01 € 300% 8.018,15 € 24.054,45 € 2.405,45 €

Grundsteuer B 280% 100.720,50 € 282.017,40 € 300% 100.720,50 € 302.161,50 € 20.144,10 €

Gewerbesteuer 315% 63.839,05 € 201.093,01 € 320% 63.839,05 € 204.284,96 € 3.191,95 €

25.741,50 €

Meßbetrag des
Finanzamtes

Hebesatz
aktuell

Steuer
bisher

Hebesatz
neu

Steuer
neu

jährliche
 Mehrbelastung des 

Bürgers
ab 2011 Steuerart

215,41 € 270% 581,61 € 300% 646,23 € 64,62 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

13,50 € 270% 36,45 € 300% 40,50 € 4,05 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

35,89 € 270% 96,90 € 300% 107,67 € 10,77 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

229,62 € 280% 642,94 € 300% 688,86 € 45,92 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen (Überwiegend 
gewerbl. Nutzung)

55,30 € 280% 154,84 € 300% 165,90 € 11,06 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen 
(Altbau/Reihenhaus)

112,23 € 280% 314,24 € 300% 336,69 € 22,45 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen 
(Einfamilienhaus)

1.235,00 € 315% 3.890,25 € 320% 3.952,00 € 61,75 € Gewerbesteuer
735,00 € 315% 2.315,25 € 320% 2.352,00 € 36,75 € Gewerbesteuer
495,00 € 315% 1.559,25 € 320% 1.584,00 € 24,75 € Gewerbesteuer

Vergleichsberechnung einiger Grundstücke in Heist für die Grundsteuer
 und die Gewerbesteuer



Anpassung der Hebesätze gemäß Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds
Gemeinde Heist

 den 18.11.2008
Anlage IV

Steuerart
Hebesatz

aktuell
Meßbeträge

gesamt

derzeitige 
Steuerein-
nahmen

Hebesatz
neu ab 
2009

Meßbeträge
gesamt

mögliche 
Steuer-

einnahmen ab 
2009

mögliche  Mehr-
einnahmen ab 

2009

Grundsteuer A 240% 8.018,15 € 19.243,56 € 245% 8.018,15 € 19.644,47 € 400,91 €

Grundsteuer B 260% 100.720,50 € 261.873,30 € 265% 100.720,50 € 266.909,33 € 5.036,02 €

Gewerbesteuer 305% 63.839,05 € 194.709,10 € 310% 63.839,05 € 197.901,06 € 3.191,95 €

8.628,89 €

Meßbetrag des
Finanzamtes

Hebesatz
aktuell

Steuer
bisher

Hebesatz
neu

Steuer
neu

jährliche
 Mehrbelastung des 

Bürgers Steuerart

215,41 € 240% 516,98 € 245% 527,75 € 10,77 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

13,50 € 240% 32,40 € 245% 33,08 € 0,68 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

35,89 € 240% 86,14 € 245% 87,93 € 1,79 € Grundsteuer A
land- und forstwirt-
schaftliche Flächen

141,40 € 260% 367,64 € 265% 374,71 € 7,07 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen (Überwiegend 
gewerbl. Nutzung)

55,30 € 260% 143,78 € 265% 146,55 € 2,76 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen 
(Altbau/Reihenhaus)

112,23 € 260% 291,80 € 265% 297,41 € 5,61 € Grundsteuer B

bebaute oder bebau-
bare Flächen 
(Einfamilienhaus)

1.235,00 € 305% 3.766,75 € 310% 3.828,50 € 61,75 € Gewerbesteuer
735,00 € 305% 2.241,75 € 310% 2.278,50 € 36,75 € Gewerbesteuer
495,00 € 305% 1.509,75 € 310% 1.534,50 € 24,75 € Gewerbesteuer

Vergleichsberechnung einiger Grundstücke in Heist für die Grundsteuer
 und die Gewerbesteuer



 
Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 193/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 13.11.2008
Bearbeiter: Sylvia Schippmann AZ: 7/131.244

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Änderung der Entschädigungssatzung 
 
Sachverhalt: 
Bislang wurde die Entschädigung des gemeindlichen Wehrführers und des Stellvertreters 
jeweils entsprechend der Vorgaben der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren 
(EntschVOfF) angepasst. Die Entschädigung für den Gerätewart und den Jugendwart ist in 
den Entschädigungsrichtlinien (EntschRichtl-fF) geregelt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Um eine stetige Anpassung der gemeindlichen Entschädigungssatzung und weitere Nachträge 
zu vermeiden wird es für sinnvoll erachtet, die Formulierung der gemeindlichen Satzung 
dahingehend zu ändern, dass die Entschädigung sowie das zustehende Kleidergeld zukünftig 
in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung bzw. Richtlinie gewährt wird. Damit erfolgt eine 
dauerhafte Regelung und eine wiederkehrende Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien 
entfällt.  
 
Finanzierung: 
Gemäß den genannten Vorschriften wären zur Zeit monatlich folgende Beträge zu zahlen: 
 

- Wehrführer:                                    114,33 €  
- Stellv. Wehrführer:                           57,17 € 
- Gerätewart:                                     133,00 € 

      -     Jugendwart:                                      40,00 €  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die GV beschließt, die Entschädigungssatzung entsprechend 
des anliegenden Entwurfes zu ändern.          
 
___________________ 
Siemonsen 
 
Anlagen: 
EntschVOfF/EntschRichtl-fF 
Entwurf der Entschädigungssatzung 





























V. Nachtragssatzung 
 

zur 
Satzung der Gemeinde Heist über 

 
Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungssatzung) 
 

 
Aufgrund der §§ 4, 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit der 
Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern, der 
Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der 
Entschädigungsrichtlinie (EntschRichtl-fF) in der jeweils zur Zeit gültigen Fassung wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom __________ folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 Abs. 1, Buchstaben b, c, d und e werden wie folgt neu gefasst: 
 
Die Inhaberinnen und Inhaber folgender Ehrenämter erhalten folgende monatliche 
Aufwandsentschädigung: 
 
b) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der   
EntschVOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung sowie eine monatliche Abnutzungs- 
und Reinigungspauschale in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  
 
c) Die Stellvertretung der Gemeindewehrführerin oder des Gemeindewehrführers erhält nach 
Maßgabe der EntschVOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung sowie eine monatliche 
Abnutzungs- und Reinigungspauschale in Höhe der Hälfte der Aufwandsentschädigung der 
Wehrführung. 
 
d) Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält für die Wartung und Pflege der Fahrzeuge 
eine monatliche Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes der EntschRichtl-fF. 
 
e) Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhält eine monatliche 
Auslagenpauschale in Höhe des Höchstsatzes der EntschRichtl-fF. 
 
 

Artikel 2 
 
Die Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2009 in Kraft. 
 
Heist,  den ___________ 
 
Gemeinde Heist 
Der Bürgermeister 
 
 
Siemonsen 
 



 



Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 183/2008/HE/BV
 
Fachteam: Finanzen Datum: 16.10.2008
Bearbeiter: Nicole Heinemann AZ:  

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau 
der Gemeinde Heist 

01.11.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
 
Betreff: 
Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof Heist 
 
Sachverhalt: 
Die letzte Anpassung der Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren für den 
gemeindlichen Friedhof in Heist wurde per 01.01.07 durchgeführt. Aufgrund der allgemeinen 
Kostensteigerung ist es notwendig, eine Kalkulation vorzunehmen. 
 
Der Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ schloss in den vergangenen Jahren wie folgt ab: 
 
2006 =  -12.590,69 € ~ Kostendeckungsgrad 71 % 
2007 =  -  8.539,27 € ~ Kostendeckungsgrad 76 % 

Für das Jahr 2008 sowie die Kalkulation 2009 ergibt sich mit Stand vom 17.10.08 folgende 
Berechnung:  
 
Einnahmen: 
 

HHST-NR. Bezeichnung HH-Ansatz 
2008 

aktuelles 
Anordnungssoll 

Kalkulation 
2009 

75000.110000 Friedhofsgebühr 10.300,00 € 10.970,00 € 10.500,00 €
75000.110010 Bestattungsgebühren 18.000,00 € 18.605,00 € 20.000,00 €
75000.150000 sonstige 

Verwaltungs- und 
Betriebseinnahmen 100,00 €

 
 

25,50 € 100,00 €
75000.260000 Zuführung aus der 

Sonderrücklage 3.400,00 €
 

3.400,00 € 3.400,00 €
  31.800,00 € 33.000,50 € 34.000,00 €
 
Ausgaben 
 

HHST-NR. Bezeichnung HH-Ansatz 
2008 

aktuelles 
Anordnungssoll 

Kalkulation 
2009 

75000.414000 tariflich Beschäftigte 4.600,00 € 4.487,47 € 4.700,00 €
75000.434000 Beiträge an die VBL 

für tariflich 
Beschäftigte 400,00 €

 
 

400,00 € 400,00 €
75000.444000 Sozialversicherungs-

beiträge für tariflich 
Beschäftigte 900,00 €

 
 

900,00 € 900,00 €
75000.500000 Gebäude- und 

Grundstücks-
 
 



unterhaltung 2.500,00 € 2.315,23 € 2.500,00 €
75000.520000 Geräte, Ausstattungs- 

und Ausrüstungsgegen-
stände 

500,00 €

 
 
 

153,89 € 500,00 €
75000.540000 Bewirtschaftungskosten 3.500,00 € 3.044,17 € 3.500,00 €
75000.672000 Erstattung von 

Verwaltungskosten an 
das Amt 5.000,00 €

 
 

4.937,00 € 5.100,00 €
75000.676000 Kostenanteile für 

Mithilfe bei 
Bestattungen 500,00 €

 
 

421,80 € 500,00 €
75000.679000 Innere Verrechnung für 

Bauhofleistungen 17.000,00 €
 

17.000,00 € 17.000,00 €
75000.679010 Innere Verrechnung für 

Maschinen und 
Fuhrparkleistungen 3.700,00 €

 
 

3.700,00 € 3.700,00 €
75000.680000 Abschreibungen 3.400,00 € 3.372,00 € 3.400,00 €
75000.685000 Verzinsung des 

Anlagekapital 4.400,00 €
 

4.323,00 € 4.400,00 €
  46.400,00 € 45.054,56 € 46.600,00 €
 
Der planmäßige Kostendeckungsgrad im Haushalt 2008 beläuft sich auf rd. 69 %. Der 
tatsächliche Kostendeckungsgrad ist jedoch im Wesentlichen davon abhängig, wie viele 
Bestattungen angefallen sind. Das aktuelle Anordnungssoll für Bestattungen beläuft sich auf 
18.605,00 €, so dass der Haushaltsansatz von 18.000,00 € bereits erreicht ist. Da bis zum 
Jahresende noch mit weiteren Einnahmen zu rechnen ist, wird der tatsächliche 
Kostendeckungsgrad für das Jahr 2008 höher ausfallen. 
 
Unter Berücksichtigung der für 2009 kalkulierten Gesamtkosten von 46.600,00 € und 
Gesamteinnahmen von voraussichtlich 34.000,00 € ergibt sich für 2009 ein zu erwartender 
Fehlbetrag von ca. 12.600,00 €. Das entspricht einem Kostendeckungsgrad von 73 %. 
 
Im Bereich Friedhof kann je nach örtlichen Gegebenheiten ein Fehlbetrag von 10-30 % als 
Abgeltung für das öffentliche Interesse angerechnet werden. Da der Friedhof Heist auch als 
öffentliche Grünanlage zu betrachten ist und zudem den Ehrenhain enthält, ist der Betrag von 
12.600,00 € (rd. 27%) als Abgeltung für das öffentliche Interesse anzusehen. Im Haushalt 
2009 ist zunächst die Entwicklung der Anzahl von Bestattungen zu beobachten. Zum Jahr 
2010 ist eine erneute Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof vorzunehmen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau / Der Finanzausschuss / Die 
Gemeindevertretung nimmt die Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof zur Kenntnis. 
Zum Jahr 2010 ist eine erneute Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof vorzunehmen. 
 
 
___________________ 
     Siemonsen 



 
Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 185/2008/HE/BV
 
Fachteam: Finanzen Datum: 21.10.2008
Bearbeiter: Nicole Heinemann AZ:  

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau 
der Gemeinde Heist 

01.11.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
 
Betreff: 
Anpassung der Gebühren für ein Grabpflegelegat 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß des § 34 der Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof der Gemeinde Heist 
(Friedhofsordnung) besteht die Möglichkeit gegen Zahlung eines einmaligen Betrages die 
Grabpflege für die Dauer der Nutzungsberechtigung durch die Friedhofsverwaltung ausüben 
zu lassen (Grabpflegelegat). Die festgesetzten Kosten hierfür belaufen sich zur Zeit auf 95,00 
€ pro Jahr und Grabstelle für die Bepflanzung und Pflege zzgl. der derzeit geltenden 
jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr in Höhe von 12,00 € je Grabstelle. Für die Räumung 
der Grabstelle nach Ablauf der Ruhezeit wird momentan ein Betrag von 200,00 € berechnet. 
 
Durch die gestiegenen Preise für die Beschaffung der Pflanzen und den durch die steigenden 
Anzahl von Grabpflegelegaten gestiegenen Aufwand ist der derzeitige Betrag von 95,00 € pro 
Jahr und Grabstelle nicht mehr ausreichend. 
 
Bisher werden die Kosten für ein Grabpflegelegat in einem separat abgeschlossenen 
Grabpflegevertrag vereinbart.  
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Da es sich bei der Grabpflege um eine zusätzliche privatrechtliche Leistung der 
Friedhofsverwaltung handelt und hierüber ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen wird, 
entfällt die Aufnahme des Entgeltes in die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Heist.  
 
Hinsichtlich der gestiegenen Preise für die Beschaffung der Pflanzen und den gestiegenen 
Aufwand durch die steigende Anzahl von Grabpflegelegaten, wird es seitens der Verwaltung 
als angemessen angesehen, den bisherigen Betrag von 95,00 € pro Jahr und Grabstelle auf 
nunmehr 110,00 € pro Jahr und Grabstelle anzupassen. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 



Die Anpassung des Entgeltes für die Bepflanzung und die Pflege bei einem Grabpflegelegat 
verursacht eine geringfügige Mehreinnahme. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau /der Finanzausschuss empfiehlt der 
Gemeindevertretung die Anpassung des Entgeltes für die Bepflanzung und die Pflege auf 
110,00 € pro Jahr und Grabstelle für ein Grabpflegelegat zu beschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
     Siemonsen 
 
Anlagen: 
 
Aufstellung über die Kosten für ein Grabpflegelegat 
 
 
 



Kosten für ein Grabpflegelegat 
Für das Legat wird neben der jährlichen Friedhofsunterhaltungsgebühr folgendes Entgelt 
erhoben: 

1. Entgelt für den reinen Pflegeaufwand (einschließlich der  
Kosten für die Erst- bzw. Ersatzbepflanzung von 
Dauergehölzen und Einrichtung der Grabstelle     65,00 € 

 
Frühjahrsbepflanzung:       15,00 € 
Sommerbepflanzung:        15,00 € 
Winterabdeckung:        15,00 € 
Gesamtkosten je Grabstelle und Jahr              110,00 € 

 
2. Entgelt für die Räumung der Grabstelle nach  

Ablauf der Ruhezeit                200,00 € 
 
Beispiel: 
 
Familiengrab mit 2 Grabstellen 
 
Für das Grab mit 2 Grabstellen würden 122,00 € pro Jahr und Grabstelle fällig werden. 
Zuzüglich der einmaligen Gebühr von 200,00 € für die Räumung des Grabes nach Ablauf der 
Ruhezeit. Das ergibt bei einer 30 jährigen Pflegedauer einen Betrag von 7.520,00 €. 
 
110,00 x 2 Grabstellen           220,00 € 
12,00 € x 2 Grabstellen             24,00 € 
Zwischensumme            244,00 € 
 
244,00 € x 30 Jahre         7.320,00 € 
Zzgl. 200,00 € Räumungsgebühr          200,00 € 
Gesamt          7.520,00 € 
 
Über die Gesamtsumme des Grabpflegelegates wird ein Sparbuch angelegt. Der jährliche 
Pflegeaufwand wird dem Sparbuch entnommen und dem Gebührenhaushalt zugeführt. Die 
zu erwartenden Preissteigerungen späterer Jahre werden durch entsprechende 
Zinseinnahmen des angelegten Kapitals gedeckt. 





 
Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 184/2008/HE/BV
 
Fachteam: Finanzen Datum: 20.10.2008
Bearbeiter: Nicole Heinemann AZ:  

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau 
der Gemeinde Heist 

01.11.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Betreff: 
III Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren  
der Gemeinde Heist 
 
 
Sachverhalt: 
 
In den vergangenen Jahren wurden von der Friedhofsverwaltung Heist zusätzliche Arbeiten 
auf dem Friedhof der Gemeinde Heist durchgeführt. Hierzu gehören unter anderem das 
Abräumen von Kränzen, der Hügel oder des Grabsteines. 
Die Gebühren für diese Leistungen sind bisher noch nicht in der Friedhofsgebührensatzung 
mit aufgenommen worden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Um eine satzungsgemäße und einheitliche Grundlage für die Erhebung der Gebühren zu 
erhalten, wird eine entsprechende Ergänzung der Friedhofgebührensatzung für sinnvoll 
erachtet. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Aufnahme der Gebühren in die Satzung würde keine wesentlichen Mehreinnahmen 
bedeuten, da die Gebühren bis heute ebenfalls mittels Pauschalbeträgen erhoben worden sind.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau / der Finanzausschuss empfiehlt der 
Gemeindevertretung den Entwurf der III. Nachtragssatzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren der Gemeinde Heist zu beschließen.  
 
___________________ 
     Siemonsen 
 
Anlagen: 
Entwurf der III. Nachtragssatzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Gemeinde 
Heist.  





Entwurf 
über 

 die III. Nachtragssatzung über die Erhebung  
von Friedhofsgebühren der Gemeinde Heist 

 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 310), der §§ 1,6 und 7 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20. Juli 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 362) 
und des § 9 der Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof (Friedhofsordnung) der 
Gemeinde Heist vom 29.11.2000 in der zur Zeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 15.12.2008 folgende III. Nachtragssatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
§ 2 wird wie folgt erweitert: 
 
f) sonstige Gebühren 

1. Ausstellung oder Umschreibung der Erwerbsurkunde    12,00 € 
2. Überlassung einer Friedhofsordnung und  

einer Friedhofsgebührensatzung        4,00 € 
3. Ausstellung von Bescheinigungen        4,00 € 
4. Abräumen der Kränze nach der Beisetzung (ohne  

bestehendes Grabpflegelegat)      20,00 € 
5. Abräumen der Kränze und Beseitigung des Hügels nach 

der Beisetzung (ohne bestehendes Grabpflegelegat)   50,00 € 
6. Randeinfassung für Reihengräber anstelle der Hecke   35,00 € 
7. Grabräumung nach Ablauf der Ruhezeit              200,00 € 
8. Räumung des Grabsteines nach Ablauf der Ruhezeit    50,00 € 
9. Kosten für die Erstbepflanzung und die Einrichtung je Grabstelle  

(ohne anschließendes Grabpflegelegat)             110,00 € 
 

Artikel 2 
 

Die III. Nachtragssatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Heist,   
 
Gemeinde Heist 
Der Bürgermeister 
 
 
(Siemonsen) 





 
Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 182/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 16.10.2008
Bearbeiter: Nicole Heinemann AZ:  

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau 
der Gemeinde Heist 

01.11.2008 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 
 
Betreff: 
Nachtraggsatzung zur Satzung über die Friedhofsordnung auf dem Friedhof der 
Gemeinde Heist 
 
 
Sachverhalt: 
Derzeit besteht gemäß der Satzung über die Ordnung auf dem Friedhof der Gemeinde Heist 
keine Regelung wie die Einnahme der Friedhofsunterhaltungsgebühr und die Pflege im Falle 
des Ablebens der eingetragenen Nutzungsberechtigten gesichert wird. 
Das bedeutet in einigen Fällen einen erheblichen Einnahmeverlust, da das Grab erst nach 
Ablauf der 30-jährigen Ruhezeit erneut vergeben werden darf. Bezüglich der Pflege der 
Gräber besteht ebenfalls keine Regelung, so dass die Mitarbeiter des Bauhofes diese Gräber 
unentgeltlich mit pflegen müssen.  Dies bedeutet für die Mitarbeiter des Bauhofes eine 
Mehrarbeit. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Seitens der Verwaltung wird es als sinnvoll erachtet, mithilfe eines Nachtrages die Satzung zu 
ändern, so dass bei der Erstvergabe eines Grabes darauf zu achten wäre, dass für den Fall des 
Ablebens der Nutzungsberechtigten ein Nachfolger bestimmt wird, welcher die anfallenden 
Gebühren sowie die Pflege bis zum Ablauf der 30-jährigen Ruhezeit übernimmt. 
 
Sollte von der Nutzungsberechtigten keine Nachfolgerin genannt werden, so sollte die 
Gemeinde die Berechtigung haben, sich für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit an die 
Angehörigen der/des Verstorbenen Nutzungsberechtigten zu wenden. 
 
Das Nutzungsrecht sollte in folgender Reihenfolge auf die Angehörigen übergehen: 
a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus früheren Ehen 

vorhanden sind, 
b) auf die ehelichen und unehelichen Kinder, 
c) auf die Adoptiv- und Stiefkinder, 
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) auf die Eltern 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste Nutzungsberechtigter. 



 
Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen. 
 
Für den/die neue/n Nutzungsberechtigte/n sollte die Regelung dann ebenfalls wieder 
entsprechen gelten. 
 
Außerdem wird es seitens der Verwaltung für sinnvoll erachtet, wenn die oben ausgeführte 
Regelung auch für bereits vergebene Gräber gilt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im Gegensatz zum derzeitigen Stand würden die Einnahmen der 
Friedhofsunterhaltungsgebühren in Höhe von momentan 12,00 € pro Jahr und Grabstelle bis 
zum Ablauf der Ruhezeit und Zeitpunkt der Neuvergabe des Grabes sicher gestellt sein. Des 
Weiteren würden sich durch evtl. abgeschlossene Grabpflegelegate zusätzliche Einnahmen 
ergeben. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau der Gemeinde Heist empfiehlt der 
Gemeindevertretung den Entwurf der Nachtragssatzung über die Ordnung auf dem Friedhof 
der Gemeinde Heist zu beschließen. 
 
 
___________________ 
     Siemonsen 
 
Anlagen: 
Als Anlage füge ich den Entwurf über die Nachtragssatzung über die Ordnung auf dem 
Friedhof der Gemeinde Heist bei. 
 
 



Entwurf über die 
IV. Nachtragssatzung  

zur Satzung  über die Ordnung auf dem Friedhof  
der Gemeinde Heist (Friedhofsordnung) 

 

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 310) wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Heist vom 15.12.2008 folgende Nachtragssatzung über die 
Ordnung auf dem Friedhof der Gemeinde Heist erlassen: 

Artikel I 

§ 9a wird wie folgt neu hinzugefügt: 

Absatz 1 
(1) Für die Zahlung der Gebühren ist der jeweilige Nutzungsberechtigte zuständig. 
Damit die Einnahme der Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie die Pflege der 
jeweiligen Grabstelle sichergestellt ist, soll der Erwerber bereits bei der Erstvergabe 
eines Grabes für den Fall seines Ablebens einen Nachfolger aus dem Familienkreis 
im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirksam wird. 
Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das 
Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über: 
 
a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus 

früheren Ehen vorhanden sind, 
b) auf die ehelichen und unehelichen Kinder, 
c) auf die Adoptiv- und Stiefkinder, 
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) auf die Eltern 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) wird der Älteste 
Nutzungsberechtigter. 
 
Absatz 2 
(2) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen. 
 
Absatz 3 
(3) Absatz 1 gilt im Falle des Absatzes 2 entsprechend  
 

Artikel 2 
 

Die Nachtragssatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Heist, den      Gemeinde Heist  
      Der Bürgermeister 
      gez. Siemonsen 
 
 

 





 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 200/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 18.11.2008
Bearbeiter: Alexandra Kaland AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Satzung der Gemeinde Heist über Entschädigungen in kommunalen 
Ehrenämtern (Entschädigungssatzung); hier: VI. Nachtragssatzung 
 
Sachverhalt: 
In § 2 der Satzung der Gemeinde Heist über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 
ist bisher geregelt, dass die Mitglieder der Gemeindevertretung, der gemeindlichen 
Ausschüsse und der in der Gemeindevertretung vertretenen Fraktionen 20,-- € Sitzungsgeld je 
Sitzungstag erhalten. 
 
Es wurde nun von den Gemeindevertretern, die die Gemeinde Heist im Wegeunterhaltungs-
verband vertreten, um Zahlung von Sitzungsgeld in Höhe von 20,-- € auch für die Teilnahme 
an Sitzungen des Wegeunterhaltungsverbandes gebeten. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung Heist hat 2 Personen in den Wegeunterhaltungsverband entsandt. 
Ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen des Wegeunterhaltungsverbandes wird lt. 
Entschädigungssatzung der Gemeinde Heist bisher nicht gezahlt.  
 
 
  
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, 
 
a) den Vertretern der Gemeinde Heist für die Teilnahme an Sitzungen des 
Wegeunterhaltungsverbandes ein Sitzungsgeld in Höhe von 20,-- €  zu zahlen. 
 
b) den Vertretern der Gemeinde Heist für die Teilnahme an Sitzungen des 
Wegeunterhaltungsverbandes kein Sitzungsgeld zu zahlen. 
 
 
 
 



 
___________________ 
Siemonsen 
 
 
Anlagen: 
VI. Nachtragssatzung      
 
 
 
 



 
 

VI. Nachtragssatzung 
 

zur 
 

Satzung der Gemeinde Heist über 
Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern  

(Entschädigungssatzung) 
 

Aufgrund der §§ 4, 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbin- 
dung mit der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen 
Ehrenämtern vom 24. Januar 2003, zuletzt geändert am 19. März 2008, wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 15.12.2008 folgende 
Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
 

§ 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
Die durch Beschluss der Gemeindevertretung entsandten Personen in den 
Wegeunterhaltungsverband sind dem in Absatz 1 aufgeführten Personenkreis 
gleichgestellt. 
Weitere Sitzungsgelder werden nicht gewährt.  
 

 
 

Artikel 2 
 

Die Nachtragssatzung tritt zum 1.1.2009 in Kraft. 
 
 
 
Heist, den 15.12.2008 
 
Gemeinde Heist 
Der Bürgermeister 
 
    (S) 
 
(Siemonsen) 

 
 





 
Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 206/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 20.11.2008
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
V. Nachtrag zum Tarif über das Nutzungsentgelt für die 
Obdachlosenunterkünfte 
 
Sachverhalt: 
Die Verwaltung hat die Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte im 
Wischweg überprüft. 
Die Nutzungsentgelte sind zuletzt zum 01.01.2002 auf 2,80 Euro/qm monatlich zuzüglich 
Nebenkosten angehoben worden. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Unter Berücksichtigung der anliegenden Berechnung, die nach den Vorschriften der 2. 
Berechnungsverordnung vorgenommen wurde, ergibt sich ein kostendeckendes 
Nutzungsentgelt von 4,71 Euro monatlich je Quadratmeter. 
 
In der Vergangenheit wurde eine Erhöhung des Nutzungsentgeltes nicht auf der Grundlage 
der 2. Berechnungsverordnung durchgeführt, es wurde empfohlen, wie bei den 
Mietwohnungen zu verfahren und eine 20%ige Erhöhung, die nach den mietrechtlichen 
Vorschriften innerhalb eines 3-Jahres-Zeitraumes möglich ist, vorzunehmen. 
 
Daraus ergibt sich eine Erhöhung um 0,55 Euro auf  3,35 Euro pro Quadratmeter.  
 
Die Gesamtnutzfläche hat sich verändert: Sie beträgt nach dem Abriss zweier Wohnungen nur 
noch 60qm. 
              
 
 
Finanzierung: 
Die Erhöhung des Nutzungsentgeltes würde rein rechnerisch Mehreinnahmen von rund 
396,00 Euro jährlich ergeben, wenn davon ausgegangen wird, dass alle Unterkünfte belegt 
sind und auch alle Bewohner die Nutzungsentschädigung zahlen. 



             
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der anliegende V. Nachtrag zum Tarif über das Nutzungsentgelt für die 
Obdachlosenunterkünfte der Gemeinde Heist wird beschlossen. 
        
 
 
 
___________________ 
Siemonsen 
 
Anlagen: 
Wirtschaftlickeitsberechnung 
V. Nachtrag    
 
 
 
 











 
Gemeinde Heist 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 197/2008/HE/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 14.11.2008
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/903-731

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

27.11.2008 öffentlich 

Ausschuss für Bau-, Umwelt und 
Feuerwehrangelegenheiten der Gemeinde Heist 

01.12.2008 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 11.12.2008 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 15.12.2008 öffentlich 

 
Investitionsprogramm für die Jahre 2008 - 2012 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinde Heist hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, dass der Finanzausschuss 
sowie die Gemeindevertretung über das 5-jährige  Investitionsprogramm bereits vor den 
jeweiligen Haushaltssitzungen befinden.  
Auf diese Weise können die konkreten investiven Planungsabsichten der Gemeinde bereits in 
den Haushaltsentwurf integriert werden.  
Der Entwurf des Investitionsprogramms der Gemeinde Heist für die Jahre 2008 – 2012 mit 
einem Gesamtvolumen von 2.018.800 € ist als Anlage beigefügt.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Etwaige Änderungen oder Einschränkungen ergeben sich aus der Beratung über die jeweilige 
konkrete Einzelmaßnahme. Zu beachten ist ferner, dass alle Maßnahmen unter dem Vorbehalt 
der Finanzierbarkeit stehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Investitionsprogramm der Gemeinde Heist für die Jahre 2008 bis 2012 wird in der 
vorliegenden Form / mit nachfolgenden Änderungen verabschiedet und in den Haushaltsplan 
2009 aufgenommen.         
 
 
___________________ 
Siemonsen 
 
Anlagen: 
 Investitionsprogramm 2008 - 2012     
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